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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.06.1995 

Geschäftszahl 

93/15/0104 

Rechtssatz 

Bei Berufsverbänden und Interessenvertretungen handelt es sich um Zusammenschlüsse von Personen, die 
denselben Beruf oder doch artverwandte, durch eine natürliche Interessengemeinschaft verbundene Berufe 
ausüben (Hinweis Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuer-Handbucn, § 16 Tz 35). 


